
 
 
 
 

B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G  

 
 
 
Errichtung einer Mobilfunkanlage durch die DFMG Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) auf dem 
Rathaus für Soziales, Adolf-Kolping-Straße 10 
(Referent: Herr Scherer) 
 
Beratungsabfolge 
 
Sitzung Datum Beschlussqualität 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und 
Wirtschaftsförderung 07.05.2012 Vorberatung 

Stadtrat 24.05.2012 Entscheidung 
 
Antrag: 
 
1. Mit der DFMG wird ein Vertrag geschlossen über die Errichtung einer Mobilfunkanlage auf 

dem Rathaus für Soziales. 
2. Der Nutzungsvertrag hat eine feste Laufzeit von 15 Jahren. Nach Ablauf dieser Zeit hat die 

DFMG das Optionsrecht, die Laufzeit um 3 x 5 Jahre zu verlängern. Danach verlängert sich 
der Vertrag um jeweils 2 Jahre, wenn nicht eine der Parteien den Vertrag mit einer Frist von 
18 Monaten ordentlich kündigt. 

3. Es besteht weiterhin für beide Parteien das Recht, das Nutzungsrecht aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu beenden. 

4. Für die Nutzung wird eine Entschädigung von 4.000 € jährlich an die Stadt gezahlt. Dieses 
Entgelt ist mit einer Wertsicherungsklausel verbunden. 

 
 
 
 
Beschluss: 
 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung vom  07.05.2012 

Gegen 2 Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag befürwortet. 
 
Stadtrat vom  24.05.2012 

Gegen 13 Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag genehmigt. 
 
 
 


